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Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung stellt
ihren ersten Jahresbericht vor.
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nutzen und in Anspruch nehmen
möchte. Dazu zähle vor allem der
jederzeit mögliche Eintritt eines
Vertreters im Falle der Verhinde-
rung des primär behandelnden Arz-
tes, ohne daß es bei Kassenpatien-
ten einer Überweisung bedürfe, die
Gelegenheit kollegialer Bespre-
chungen sowie die gesteigerten
Möglichkeiten der personellen und
apparativen Ausstattung. Die ver-
tragliche Verpflichtung aller Praxis-
inhaber diene dazu, sich diese Vor-
teile nutzbar zu machen.

Der Wille zur gemeinschaftlichen
Verpflichtung sei auch auf der Arzt-
seite vorhanden gewesen. Er sei da-
durch zum Ausdruck gekommen,
daß die im konkreten Fall beklagten
Ärzte gemeinsam auf einem Praxis-
schild hervorgetreten seien, bei Kas-
senpatienten gemeinsame Briefbö-
gen, Kassenrezepte und Überwei-
sungsscheine verwendet und ihre
Leistung gegenüber der Kassenärzt-
lichen Vereinigung gemeinschaftlich
abgerechnet hätten. Damit hätten
die Ärzte zu erkennen gegeben, daß
die angebotenen ärztlichen Leistun-
gen von jedem von ihnen in gleicher
Weise erbracht werden könnten und
jedenfalls bei Kassenpatienten auch
erbracht werden sollten. Ob dies
auch bei Privatpatienten zu gelten
habe, bei denen die beklagten Ärzte
im konkret zu entscheidenden Fall
getrennt abzurechnen pflegten und
denen gegenüber die Beklagten
auch sonst getrennt auftraten, hat
der BGH im vorliegenden Fall nicht
entschieden. Grundsätzlich dürfte
aber davon auszugehen sein, daß
auch gegenüber Privatpatienten ei-
ne gesamtschuldnerische Vertrags-
haftung besteht.

Ausnahme

Etwas anderes gilt nur, wenn –
was die Ausnahme sein dürfte – der
Patient ausschließlich von einem
bestimmten Arzt der Gemein-
schaftspraxis behandelt werden will
und dies aus einer Erklärung oder
den Umständen klar hervorgeht
(Oberlandesgericht Oldenburg
VersR 1998, 1421).

Der Haftungsanspruch gegen
den Arzt ergibt sich nicht nur aus
dem Rechtsinstitut der positiven
Vertragsverletzung (des Behand-
lungsvertrages), sondern auch auf-
grund der gesetzlichen Anspruchs-

grundlage einer unerlaubten, „de-
liktischen“ Handlung. Ansprüche
aus deliktischen Handlungen – zu
denken ist insbesondere an das
Schmerzensgeld – können hingegen
nur dem Schädiger selbst gegen-
über, in der Gemeinschaftspraxis
somit gegen denjenigen Arzt gel-
tend gemacht werden, der die uner-
laubte Handlung beging.

P R A X I S

Eine große schwarze Zwei ist auf
weißen Grund gemalt. Dahin-
ter liegen in Reih und Glied

drei Kondome. Oben prangt in
schwarzen Lettern der Spruch zum
Jahrtausendwechsel: „Komm gut
rein“. Links unten am Rand der rund
sechs Quadratmeter großen Plakat-
wand steht: „Gib Aids keine Chance“.

Die Plakate gehören zu der bisher
umfangreichsten Kampagne der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA). Diese Form der
Aidsaufklärung läuft seit 1987. Die
Kampagne nimmt auch großen Raum
in dem Jahresbericht 1998 ein, den die
BZgA kürzlich in Köln vorgestellt hat.

Bei der Kampagne zur Aids-
Prävention arbeite die BZgA sehr
eng mit der Deutschen Aids-Hilfe
e.V. zusammen, sagte Dr. Elisabeth
Pott, Direktorin der BZgA. Die
Aufklärungskampagne setzt nicht
nur auf Breitenwirkung. Viele Bro-
schüren und Informationen werden
in Beratungsstellen, Schulen und
bei Veranstaltungen eingesetzt. Die
Aids-Kampagne wäre ohne die Ko-
operation der Medien in dieser
Form nicht möglich, erklärte Pott.
So stellte der „Fachverband Außen-
werbung“ 1998 kostenlos 50.000
Plakatwände zur Verfügung. „Das
entspricht einem Mediawert von
rund 5 Millionen Mark“, sagte Pott.
Den Erfolg ihrer Bemühungen
überprüft die BZgA jährlich mittels
Repräsentativumfragen.

Ein anderer Schwerpunkt der
BZgA-Arbeit ist die Suchtvorbeu-
gung. Auch diese setzt bei Jugendli-

chen an und zielt darauf ab, das
Selbstbewußtsein der Kinder und
Jugendlichen zu stärken. Nur wenn
die 12- bis 27jährigen eigene Le-
benskompetenz entwickelt haben,
können sie ihre Probleme bewälti-
gen, ohne in Drogen einen Ausweg
zu sehen, meinte Pott. Sie appellier-
te in diesem Zusammenhang auch
an die Ärzteschaft, sich an der
Präventionsarbeit noch stärker zu
beteiligen und das Materialangebot
der BZgA besser zu nutzen.

Weitere Schwerpunkte, zu denen
die BZgA Kampagnen gestartet und
Materialien erstellt hat, sind Sexual-
aufklärung und Familienplanung, Ge-
sundheit für Kinder und Jugendliche,
die Gemeinschaftskampagne Blut
und Plasma sowie die Aufklärungs-
kampagne zur Organspende.

Insgesamt hat die BZgA im ver-
gangenen Jahr 179 Projekte betreut.
Dafür standen knapp 50 Millionen
Mark zur Verfügung. Im kommen-
den Jahr wird auch die BZgA nicht
von Kürzungen verschont bleiben,
meinte Pott. Allerdings würde der
Rotstift nur leicht angesetzt.

Jürgen Brenn


